
3.1.4.
Völkerrechtliche Verpflichtungen 
zur Kriminalitätsbekämpfung 
und das Strafrecht der DDR

Die DDR gehört zahlreichen internationalen 
Konventionen, Abkommen und Verträgen an, 
die sich auf die Bekämpfung der internationa
len Verbrechen bzw. von Straftaten internatio
nalen Charakters beziehen.3

Zu den internationalen Verbrechen zählen:
- die Verbrechen gegen den Frieden, die 

Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, wie sie in Artikel 6 des 
Statuts für den Internationalen Militärge
richtshof in Nürnberg definiert worden sind;4

- die Genocid-,5 Ökocid- und Biocidverbre- 
chen;

- die Apartheidverbrechen;6

- das internationale Söldnertum.
Zu den Straftaten internationalen Charakters wer
den üblicherweise folgende Gruppen von Strafta
ten gerechnet:
1. Straftaten, die der friedlichen Zusammenar

beit und der normalen Verwirklichung der 
zwischenstaatlichen Beziehungen Schaden 
zufügen (z. B. durch Terrorismus, Flugzeu
gentführung, ungesetzliche Rundfunksendun
gen);

2. Straftaten, die die internationale ökonomi
sche und sozial-kulturelle Entwicklung schä
digen (zum Beispiel durch Geldfälschung, 
Verbreitung von Suchtmitteln, Meeresver
schmutzung, Straftaten gegen das nationale 
Kulturerbe der Völker);

3. Straftaten, die sich gegen die Persönlichkeit 
oder persönliches oder staatliches Eigentum 
oder moralische Werte richten (zum Beispiel 
durch Sklaverei, Frauen- und Kinderhandel, 
Verbreitung von pornographischen Erzeugnis
sen, Piratentum);

4. andere Straftaten internationalen Charakters 
(zum Beispiel Straftaten an Bord eines Luft
fahrzeuges, Zerstörung oder Beschädigung ei
nes Unterwasserkabels und Unterlassen von 
Hilfe auf See).

Mit der Übernahme von völkerrechtlichen Ver
pflichtungen zur Bekämpfung solcher Straftaten 
bringt die DDR ihre Entschlossenheit zum Aus
druck, zur Wahrung des Friedens und zur 
Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz beizutragen. Diese Straftaten sind 
in besonderem Maße geeignet, die friedliche 
Zusammenarbeit der Staaten und Völker zu stö
ren. Ihre entschlossene Bekämpfung erfordert 
deshalb ein übereinstimmendes Vorgehen der

internationalen Staatengemeinschaft. Die sozia
listischen Staaten, darunter auch die DDR, sind 
im Rahmen der Vereinten Nationen bemüht, 
zur Bekämpfung der schwersten, friedensgefähr
denden internationalen Verbrechen völkerrecht
lich verbindliche Vereinbarungen herbeizufüh
ren, insbesondere aber einen UNO-Kodex der 
Verbrechen gegen den Frieden und die Sicher
heit der Menschen („Draft Code of offences 
against the peace and security of mankind“) zu 
schaffen.7 i

Das System völkerrechtlicher Vereinbarungen zur 
Bekämpfung solcher Straftaten wird mitunter als 
internationales Strafrecht bezeichnet. Der sowjeti
sche Strafrechtswissenschaftler Karpez definiert 
es als „ein Normensystem, welches sich im Ergeb
nis der Zusammenarbeit zwischen den souverä
nen Staaten oder internationalen Organen oder 
Organisationen entwickelt und das der Verteidi
gung des Friedens, der Sicherheit der Völker und 
der internationalen Rechtsordnung sowohl vor 
den schwersten internationalen Verbrechen, die 
gegen den Frieden und die Menschlichkeit ge
richtet sind, als auch vor anderen Verbrechen in
ternationalen Charakters, die in internationalen 
Verträgen, Konventionen oder ähnlichen Rechts
akten internationalen Charakters vorgesehen sind, 
dient.
Diese Verbrechen werden entsprechend speziel
len Akten (Statuten, Konventionen) oder Verträ
gen, die zwischen den Staaten in Übereinstim
mung mit den Normen des nationalen Strafrechts 
abgeschlossen wurden, bestraft.“8 Bei dem soge
nannten internationalen Strafrecht handelt es 
sich folglich nicht um ein supranationales, über
staatliches Strafrecht, das die Staaten bindet, son
dern um völkerrechtlich vereinbarte Grundsätze
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angrenzende Gesetze und Bestimmungen. Text
ausgabe, Berlin 1981, S. 48.

4 Vgl. „Statut für den Internationalen Militärge
richtshof4, in: Völkerrecht. Dokumente, Teil 1, 
Berlin 1980, S, 147.
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7 Vgl. G. Görner/R. Meissner, „Zur Arbeit des 
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